
P r o t o k o l l 
 
 zur 07. Sitzung des Ortsgemeinderates Berghausen am 25.06.205 
 

Ort der Sitzung:  Rathaus Berghausen, Hauptstraße 12  

Beginn:   19:15 Uhr 

Ende:    19:40 Uhr 
 

Teilnehmer:    Peer Klein, Ortsbürgermeister 
        

Mitglieder des Ortsgemeinderates: 

Stefanie Sonneck, 1. Beigeordnete 

Stefan Dörner, Beigeordneter 

Axel Brötz 

Alicia Gemmer 

Annett Funk 

Marius Diels 

 

Abwesend:   Mario Scholl 

Jens Henrich 

 

Öffentlicher Teil: es ist kein Bürger anwesend  

 

 

Nach Feststellung der form- und fristgerechten Einladung der Ratsmitglieder, der Veröffentlichung im 

Schaukasten am Rathaus (ab 19.06.2025) und im amtlichen Mitteilungsblatt Ausgabe 26/2025 stellt der 

Vorsitzende die Beschlussfähigkeit des Gemeinderates fest. Die Sitzung musste kurzfristig eingestellt 

werden, um im Genehmigungsverfahren noch unter die Regelungen nach §6 WindBG zu fallen. 

 
Änderungswünsche oder Ergänzungen zu der Tagessordnung liegen nicht vor. Es wird entsprechend der 
Tagesordnung beraten.  
 
 
 

Tagesordnung:  
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
TOP 1: Grundstücksangelegenheiten - Beratung und Beschlussfassung zum Nachtrag 1 zum 

Gestattungs- und Nutzungsvertrag WEA Berghausen  
 
 
Öffentliche Sitzung 
 
TOP 2:  Bekanntgabe von Beschlüssen aus dem nichtöffentlichen Teil 
 
 
 

Nichtöffentliche Sitzung 

 

TOP 1:  Grundstücksangelegenheiten - Beratung und Beschlussfassung zum Nachtrag 1  

  zum Gestattungs- und Nutzungsvertrag WEA Berghausen 

 

 



Öffentliche Sitzung 

 

TOP 2: Bekanntgabe von Beschlüssen aus dem nichtöffentlichen Teil 

Nach Beratung stimmt der Ortsgemeinderat Berghausen dem Nachtrag 1 zum Gestattungs- und 

Nutzungsvertrag zwischen der Verbandsgemeinde Aar-Einrich und der KS Energiesysteme GmbH & 

Co.KG zu und beauftragt den Ortbürgermeister zur Unterzeichnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Berghausen, den 25.06.2025 
 

 

 

Peer Klein  

Ortsbürgermeister 

 

Vorstehende Niederschrift wird allen Ortsbeigeordneten und den Mitgliedern des Ortsgemeinderates mit dem 

Hinweis übersandt, dass Einwendungen gegen den Inhalt der Niederschrift innerhalb von zwei Wochen erhoben 

werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


